
227DDS, 113. Jg., 2(2021)Diskussion

Zusammenfassung
Daten bilden während der Corona-Pandemie die Basis für weitreichende politische 
Entscheidungen im Bund, in den Ländern und in den Kommunen und beeinfl ussen 
damit massiv den Alltag und die Gesundheit von Millionen Menschen. Jedoch fehlen 
viele Daten zum Infektionsgeschehen und vorhandene Daten aus anderen Bereichen 
werden nicht ergänzend für vertieft e Analysen genutzt. Beschrieben werden die aktu-
ell vorhandenen Schuldaten sowie die darüber hinausgehenden Datenerfordernisse für 
das geplante Bund-Länder-Programm zur Schließung von coronabedingten Lern- bzw. 
Kompetenzlücken der Schüler*innen und dessen Evaluation. Ergänzend werden Ansätze 
zur Identifi kation von kleinräumigen Infektionsclustern und zu berufsgruppen- und 
branchenspezifi schen Auswertungen vorgeschlagen. Den Vorschlägen gemein ist die 
Nutzung von kleinräumigen Daten sowie die Inanspruchnahme eines vertrauenswürdi-
gen Dritten, um datenschutzkonform (Individual-)Daten aus unterschiedlichen Quellen 
mitei nander verknüpfen und für vertieft e Auswertungen als Grundlage für evidenzba-
sierte politische Entscheidungen zur Verfügung stellen zu können.
Schlüsselwörter: Corona-Pandemie, Lernlücken, Kompetenzstände, Bund-Länder-Pro-
gramm, Infektionscluster, Vertrauenswürdiger Dritter

Data to Act Upon
Improving the Data Basis for Targeted Political Action to Contain and 
Overcome the Consequences of the Corona Pandemic

Abstract
Th is paper discusses the fact that in Germany, many of the extensive political decisions 
pertaining to the Corona Pandemic lack adequate evidence as a basis. Yet these deci-
sions exert a massive infl uence on the daily life and health of millions of people. Data 
on the development of infections are, however, oft en incomplete, and chances to connect 
them to existing data from other areas are being missed. Th e article thus describes cur-
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rently existing school data and the data requirements beyond them with regard to up-
coming political decisions on the closing of students’ competency gaps and its evaluation. 
Furthermore, approaches to identifying small-range infection clusters and possibilities 
for job-specifi c and sectoral analyses are proposed. Th e diff erent suggestions share the 
ideas of using small-range data and utilizing a trusted third party to connect data from 
diff erent sources and, in accordance with data privacy laws, make them available for 
deepened analyses, thus providing a basis for evidence-based political decisions. 
Keywords: Corona Pandemic, learning gaps, competency levels, federal-state program, 
infection cluster, trusted third party

1. Einleitung

Daten, wie R-Wert, Sieben-Tage-Inzidenz, Belegungsquoten von Intensivbetten, Über-
sterblichkeit und einige andere bilden die Basis für weitreichende politische Ent-
scheidungen im Bund, in den Ländern und in den Kommunen. Sie prägen in der 
Corona-Pandemie den Alltag und die Gesundheit von Millionen Menschen massiv. 
Jedoch fehlen viele Daten für eine vertieft e Analyse des Infektionsgeschehens oder sie 
werden nur unzureichend und kaum miteinander vergleichbar erhoben.

Der zweite Abschnitt des vorliegenden Diskussionsbeitrages ist daher den (Daten-)
Grund lagen für das derzeit politisch diskutierte Bund-Länder-Programm zur 
Schließung von pandemiebedingten Lern- bzw. Kompetenzlücken gewidmet. Bei der 
Schaff ung einer ausreichenden Datengrundlage für das geplante Programm und für 
dessen Evaluation ist der Einsatz eines vertrauenswürdigen Dritten1 für eine Ver-
knüpfung von neu erhobenen Individualdaten – zum Beispiel von Kom petenz ständen 
der Schüler*innen – mit vorhandenen Schüler*innen indivi dualdaten und mit klein-
räumigen Daten2 der Bundesagentur für Arbeit oder der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder zentral.

1 Ein vertrauenswürdiger Dritter oder eine vertrauenswürdige dritte Partei (engl. Trusted 
Th ird Party) ist eine dritte Instanz, der zwei Parteien vertrauen. Durch den Einsatz einer 
dritten, vertrauenswürdige Instanz lassen sich viele Datenschutzfragen gut lösen.
• Die TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische For-

schung e.V. (siehe https://www.tmf-ev.de/Home.aspx) setzt sich beispielsweise als Dach-
organisation für die medizinische Verbundforschung in Deutschland in ihren Publika-
tionen für den Einsatz von vertrauenswürdigen Dritten ein.

• Die Vertrauensstelle nach §  98a  HmbSG der Hamburger Behörde für Schule und Be-
rufsbildung übernimmt bei der Nutzung von verknüpft en schulischen Individualdaten 
für Monitoring- oder Forschungszwecke die Rolle eines vertrauenswürdigen Dritten (zu 
§  98a  HmbSG vgl. http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.
psml?nid=3s&showdoccase=1&doc.id=jlr-SchulGHAV32P98a&st=null).

2 Als kleinräumige Daten werden im Folgenden Daten auf der Ebene von Statistischen Be-
zirken bezeichnet, die Städte bzw. Gemeinden, Stadt- bzw. Gemeindebezirke und Ortsteile 
bzw. Ortschaft en unterteilen, um vorhandene Rauminformationen für statistische Aussagen 
und raumbezogene Planungen nutzen zu können. Sie werden in der Regel durch sogenannte 
Baublöcke und Blockseiten weiter unterteilt.

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=3s&showdoccase=1&doc.id=jlr-SchulGHAV32P98a&st=null
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Im dritten Abschnitt wird ergänzend und exemplarisch an drei Beispielen gezeigt, wie 
von den Gesundheitsämtern erhobene Daten zu den Infi zierten ebenfalls mit anderen 
Datenquellen verknüpft  werden könnten, um zu einer vertieft en Datengrundlage für 
zielgerichtete politische Entscheidungen kommen zu können.

Gemeinsam ist den Vorschlägen zum einen die Einschaltung eines vertrauenswür-
digen Dritten bei der Verknüpfung von Daten, um den dabei zwingend notwendi-
gen Datenschutz sicherzustellen, und zum anderen die Nutzung von kleinräumigen 
Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sowie der Bundesagentur 
für Arbeit. Das Diskussionspapier schließt deshalb mit einem doppelten Plädoyer: 
Notwendig ist es erstens, den Zugang zu vorhandenen kleinräumigen Daten zu er-
möglichen, und zweitens, die notwendigen Strukturen zu schaff en, damit diese un-
ter Wahrung des Datenschutzes beispielsweise für das geplante Förderprogramm und 
dessen Evaluation sowie für vertieft e Analysen des Infektionsgeschehens als Basis für 
zielgerichteteres politisches Handeln zur Eindämmung und Bewältigung der Folgen 
der Pandemie genutzt werden können.

2 Datengrundlagen für ein Bund-Länder-Programm zum 
Ausgleich pandemiebedingter Lern- bzw. Kompetenzrückstände 
von Schüler*innen und für dessen Evaluation

2.1 Vorhandene schulische Datenbestände

2.1.1 Schulstatistische Daten

Die Amtschefskonferenz (AK) der Kultusministerkonferenz (KMK) hat 2003 die 
Ein führung einer einheitlichen Datengrundlage für die Schulstatistik und einen 
Kern datensatz (KDS) beschlossen. Die Einführung von Individualdaten und des 
Kern datensatzes sollte die bis dahin übliche Erfassung von sogenannten Summen-
daten sätzen für Planungs- und Statistikzwecke ablösen und eine länderübergreifen-
de und einheitliche Datengrundlage für den Schulbereich schaff en. Zu dem Kern-
datensatz gibt es eine FAQ (KMK, 2011). Darin enthalten ist auch die Version 3.0 
des KDS. Im Jahr 2018 ist der KDS ebenso wie die FAQ überarbeitet worden; eine 
Veröff entlichung steht allerdings noch aus. Zusätzlich gibt es für die schulstatistischen 
Erhebungen der Länder einen Defi nitionenkatalog. Die aktuelle Fassung stammt 
aus dem Jahr 2020 (vgl. KMK, 2020a). Die Kommission für Statistik hat mehrmals 
der AK über den Stand der Einführung des KDS berichtet (zuletzt Ende 2018, vgl. 
KMK, 2018). Dem Bericht der Kommission für Statistik zufolge haben noch nicht alle 
Länder ihre Schulstatistik dem Beschluss von 2003 entsprechend umgestellt und ge-
genüber dem Bericht von 2015 stagniert die Umsetzung.
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Am 15.10.2020 hat die KMK

• eine Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens 
und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspoliti-
schen Fragen,

• politische Vorhaben zu der Ländervereinbarung sowie
• eine Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung einer ständigen wissenschaft lichen 

Kommission der KMK

beschlossen (vgl. KMK, 2020b, 2020c, 2020d). Zu den politischen Vorhaben zählt u. a. 
auch eine gemeinsame Strategie zur Datennutzung. Danach sollen die Länder

• die Schulstatistik auf Individualdatenerhebungen und den Kerndatensatz umstel-
len,

• sich verpfl ichten, die Individualdatensätze um Pseudonyme zu ergänzen, um län-
derinterne und länderübergreifende Längsschnittanalysen zu ermöglichen,

• die Entwicklung eines gemeinsamen, einheitlich strukturierten Datenmodells auf 
Basis des aktuellen Kerndatensatzes sicherstellen, um eine einheitliche Daten-
haltung und Auswertung in den Ländern und damit die Vergleichbarkeit von 
Datenlieferungen zu ermöglichen und

• die Vergleichbarkeit der Daten durch einheitliche Festlegungen zu den Erhebungs-
merkmalen und ihrer Defi nitionen sicherstellen.

Die Länder streben ferner eine Angleichung der Erhebungs-, Auswertungs- und 
Prognoseverfahren an (KMK, 2020c, S.  6)3.

2.1.2 Schulstatistische Informationen der KMK zur Covid-19-Pandemie

Seit der 46. Kalenderwoche (KW) veröff entlicht die KMK mit Unterbrechung von der 
51. KW 2020 bis zur 7. KW 2021 Daten zum Infektionsgeschehen in den Schulen (sie-
he https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/schulstatisti 
sche-informationen-zur-covid-19-pandemie.html). Berichtet werden für jedes Bun-
des land die Anzahl der Schulen ohne und mit eingeschränktem Präsenzbetrieb, die 
Zahl der den Schulen bekannten infi zierten und die Zahl der in Quarantäne befi nd-
lichen Schüler*innen sowie die Anzahl der infi zierten und der in Quarantäne befi nd-
lichen Lehrkräft e. Ein Blick auf die Fußnoten in den wöchentlich veröff entlichten 
Tabellen zeigt, dass die berichteten Daten länderübergreifend kaum miteinander ver-
gleichbar sind. Seit der 8. KW 2021 werden die berichteten Daten durch eine kurze 

3 Zur Nutzung von schulstatistischen Individualdaten zur Rekonstruktion von Bildungsver-
läufen für die Weiterentwicklung des Sozial- und Bildungsmonitorings in Nordrhein-West-
falen siehe beispielsweise Böttcher & Kühne, 2016.

https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/schulstatistische-informationen-zur-covid-19-pandemie.html
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Beschreibung der jeweiligen landesspezifi schen Regelungen zur Schulorganisation er-
gänzt.

2.1.3 Einführung eines nationalen Bildungsregisters

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer registergestützten Volkszählung haben 
das Statistische Bundesamt und das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) Überlegungen zu einem Bildungsregister angestellt. Das BMBF hat dazu eine 
Machbarkeitsstudie beim Statistischen Bundesamt in Auft rag geben (vgl. Destatis, 
2018, 2019). Neben dem Aufb au eines Bildungsregisters für den geplanten register-
basierten Zensus schlagen das BMBF und das Statistische Bundesamt die Einrichtung 
eines zentralen Bildungsverlaufsregisters beim Statistischen Bundesamt vor.

In einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe besprechen Bund und Länder Fragen der 
Ein richtung des Bildungs- und des Bildungsverlaufsregisters. Die Länder präferieren 
nach derzeitigem Diskussionsstand eine dezentrale Lösung unter Beibehaltung ihrer 
föderalen Zuständigkeit für die Schuldaten.

Durch die im Gesetzgebungsverfahren für das Registermodernisierungsgesetz 
(RegMoG) vorgenommenen Änderungen und die Begrenzung der Nutzung der 
Steuer-ID als zentrale Personen-ID (Bundestag, 2020; Bundesrat, 2021)4 sind die bis-
herigen Überlegungen des BMBF und des Statistischen Bundesamtes für ein Bil-
dungs verlaufsregister mit einer zentralen Personen-ID zunächst einmal obsolet. Wie 
es weitergeht, ist derzeit noch unklar. Ein bei Prof. Schnell (Universität Duisburg/
Essen) zu den Möglichkeiten einer Datenverknüpfung in Auft rag gegebenes Gut-
achten liegt bislang noch nicht vor.

Die bisherigen Überlegungen des BMBF und des Statistischen Bundesamtes se-
hen eine begrenzte Anzahl von Merkmalen für das Bildungsregister vor, die kaum 
vertieft e Auswertungen zum Bildungsgeschehen zulassen. So fehlen beispielswei-
se Merkmale zum sonderpädagogischen Förderbedarf oder zum Besuch eines ganz-
tägigen Schulangebotes. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Leistungsdaten wie z. B. 
Abschlussnoten oder die Ergebnisse von nationalen oder internationalen Kom petenz-
feststellungsverfahren bzw. Leistungsvergleichsstudien.

4 Nach der Verabschiedung im Bundestag am 28.01.2021 hat der Bundesrat dem geänder-
ten Gesetzentwurf am 05.03.2021 zugestimmt, am 06.04.2021 ist das Gesetz im Bundes-
gesetzblatt veröff entlicht worden (vgl. https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__ 
%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0591.pdf%27%5D__1617798294916).

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0591.pdf%27%5D__1617798294916
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2.1.4 Daten nationaler oder internationaler Leistungsvergleichsstudien

Die Daten für nationale (IQB-Bildungstrend) oder internationale Leistungs ver-
gleichs studien (PISA, IGLU, TIMSS, ICILS) werden von der Hamburger Nieder-
lassung der International Association for the Evaluation of Educational Achieve-
ment (IEA-Hamburg, ehemals DPC) als Dienstleister erhoben (siehe https://www.
iea.nl/de/studies/germany). Bestandteil der Erhebungen ist jeweils eine Schü ler*in-
nendemographieliste, die von den Schulen ausgefüllt und an die IEA-Ham burg 
übermittelt werden muss. Eine automatisierte Übernahme von in schulischen Ver-
waltungsprogrammen gespeicherten Daten ist in der Regel nicht vorgesehen.5

In den Schuljahren 2019/20 und 2020/21 sind die Erhebungen für den IQB-Bil-
dungstrend ausgesetzt worden. Auch die Vergleichsarbeiten (VerA) wurden in den 
meisten Ländern nicht durchgeführt. Aus diesem Grund liegen in Deutschland auch 
kaum Daten zu coronabedingten Lern- oder Kompetenzrückständen vor. Ausnahmen 
bilden Kohortenvergleiche in Hamburg (vgl. Depping, Lücken, Musekamp & Th onke, 
2021) und Baden-Württemberg (vgl. Schult, Mahler, Fauth & Lindner, 2021). Die 
vorgenommenen Kohortenvergleiche zeigen im Vergleich zu vorliegenden inter-
nationalen Befunden (vgl. Engzell, Frey & Verhagen, 2020; Kuhfeld, Tarasawa, 
Johnson, Ruzek & Lewis, 2020; Maldonado & De Witte, 2020) vergleichsweise mo-
derate pandemiebedingte Leistungs- und Kompetenzrückstände und auch die sozia-
le Abhängigkeit der Leistungs- bzw. Kompetenzrückstände ist geringer als in den in-
ternationalen Studien.

2.2 Notwendige Daten für ein Bund-Länder-Programm und dessen 
Evaluation

Von Andreas Schleicher, der u. a. bei der Organization for Economic Coopera-
tion and Development (OECD) für die PISA-Studien verantwortlich zeichnet, 
stammt der Ausspruch: „Ohne Daten sind Sie nur jemand der eine Meinung hat“. 
Angesichts der unbefriedigenden Datenlage zu pandemie bedingten Leis tungs- und 
Kompetenzrückständen in Deutschland ist den Forde rungen von Kuhn und Voges 
(in diesem Heft ) und z. B. von Anger und Plünnecke (2021a, 2021b), die Lern-
ausgangslagen der Schüler*innen als Grundlage für individuelle Förder maß nahmen 

5 Für die Erhebungen zu den IQB-Bildungstrends 2016 (Viertklässler*innen) und 2018 
(Neuntklässler*innen) wurden von der Vertrauensstelle der Behörde für Schule und Berufs-
bildung die Schüler*innendemographielisten mit vorhandenen amtlichen Daten vorausge-
füllt. Dadurch wurden zum einen die Schulen entlastet. Zum anderen konnten auf diese 
Weise die Hamburger Daten des IQB-Bildungstrends mit denen der Hamburger Kompe-
tenzmessungen (KERMIT) verknüpft  und so die eingesetzten Instrumente wechselseitig va-
lidiert sowie die (soziale) Selektivität des Rücklaufs genauer kontrolliert werden. In Bremen 
sind auf ähnliche Art und Weise die IQB-Daten mit den Schüler*innenindividualdaten ver-
knüpft  worden.

https://www.iea.nl/de/studies/germany
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zu bestimmen, unbedingt zuzustimmen. Auch Bundes bildungs ministerin Karliczek 
hat jüngst in einem Interview Lernstands erhebungen als Grund lage für das ge-
plante Bund-Länder-Programm gefordert (vgl. https://www.tagesspiegel.de/wissen/
ministerin-ueber-corona-hilfen-fuer-schueler-karlizcek-will-milliardenschweres-
nachhilfeprogramm/27048212.html). Einem Bericht der Süd deutschen Zeitung vom 
28.03.2021 zufolge sei allerdings nun über diese Frage ein Streit zwischen Bund und 
Ländern entbrannt, denn viele Kultusminister*innen würden die von Karliczek gefor-
derte Reihenfolge für falsch halten. „Erst zentral in ganz Deutschland den Lernstand 
zu erheben, wäre ein bürokratischer Irrsinn“, so wird Hessens Kultusminister Lorz zi-
tiert (vgl. https://www.sueddeutsche.de/politik/schulen-in-der-pandemie-lernstands-
erhebungen-an-schulen-hessens-kultusminister-warnt-vor-buerokratischem-irrsinn- 
1.5249633).

Notwendig sind belastbare Befunde, anstatt nur auf Meinungen, d. h. auf Ein schät-
zungen von Lehrkräft en und Eltern und teilweise auf Selbsteinschätzungen von 
Schüler*innen in Online-Erhebungen zu setzen.6 Es besteht nämlich sonst die gro-
ße Gefahr, dass Angaben zu möglichen Lernrückständen wegen des teilweise ausge-
fallenen Präsenzunterrichts letztlich nur auf Angaben zu nicht behandelten Inhalten 
in Lehrplänen oder Lehrbüchern basieren und nicht auf tatsächlich erworbenen 
Kompetenzen.

Da die Lern- bzw. Kompetenzentwicklung der Schüler*innen während der Schul-
schließungen sicherlich höchst unterschiedlich verlaufen sein dürft e, bedarf es für 
den Ausgleich möglicher Lernrückstände oder besser: unzureichender Kom petenz-
entwicklungen, individueller Fördermaßnahmen, möglichst auf der Basis von Lern- 
und Fördervereinbarungen (vgl. auch hierzu den Beitrag von Kuhn und Voges in die-
sem Heft ).

Helbig (2021a, 2021b) diskutiert Vor- und Nachteile unterschiedlicher Maßnahmen 
zur Schließung von möglichen coronabedingten Lern- und Kompetenzrückständen, 
wie Nachhilfe bzw. zusätzlicher Unterricht am Samstag oder in den Ferien, Redu-
zierung der verpfl ichtenden Lehrplaninhalte, freiwillige Wiederholungen des Schul-
jahres, eine Wiederholung des Schuljahres durch alle Schüler*innen und eine Ver-
längerung des laufenden Schuljahrs bis Weihnachten. Er kommt dabei zu dem 
Schluss, es gebe keine einfache Lösung.

Dabei basieren die Inanspruchnahme von Nachhilfe bzw. Samstagsunterricht auf 
Freiwilligkeit. Eine verpfl ichtende Teilnahme an Förderangeboten außerhalb der 
Schulzeit, d. h. über die normale Stundentafel hinaus, dürft e vermutlich rechtlich 
nicht umsetzbar sein. Werden jedoch den Schüler*innen nur allgemeine Förder-

6 Für einen Überblick zu der Frage der eingeschätzten Lernrückstände vgl. Helm, Huber & 
Loisinger, 2021, S.  26ff .

https://www.tagesspiegel.de/wissen/ministerin-ueber-corona-hilfen-fuer-schueler-karlizcek-will-milliardenschweres-nachhilfeprogramm/27048212.html
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angebote unterbreitet, besteht die große Gefahr, dass diese möglicherweise nicht von 
denjenigen Schüler*innen in Anspruch genommen werden, die sie am Dringendsten 
zum Ausgleich von entstandenen Lernrückständen bzw. zur Schließung von Lücken 
in ihrer Kompetenzentwicklung benötigen (zur Inanspruchnahme und Wirkung von 
extracurricularen Förderangeboten vgl. Lohaus & Wild, 2021).

Damit zusätzliche Förderangebote möglichst effi  zient und eff ektiv hinsichtlich ihres 
Fördereff ektes sein können, bedarf es einer äußerst intensiven Zusammenarbeit zwi-
schen den Lehrkräft en der Schüler*innen und denjenigen, die die Förderangebote an-
bieten. Hierzu ist ein Referenzrahmen, wie z. B. der aktuelle Kompetenzstand der zu 
fördernden bzw. in ihrer Kompetenzentwicklung zu unterstützenden Schüler*innen, 
erforder lich. Vorliegende Befunde beispielsweise zur Nachhilfe oder zur Haus auf-
gaben betreuung in Schulen mit einem Ganztagsangebot verweisen nämlich auf eine 
geringe Wirksamkeit, wenn eine solche Abstimmung unzureichend ist.

Um die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen zu überprüfen und ggf. nachsteuern zu 
können, bedarf es zusätzlich formativer Assessments. Angesichts einer coronabedingt 
ver mutlich nochmals vergrößerten Varianz in den Lern- bzw. Kompetenzständen 
der Schüler*innen einer Klasse bzw. einer Lerngruppe dürft en Klassenarbeiten al-
lein sicherlich nicht ausreichen, um den Lernerfolg bzw. den Kompetenzzuwachs im 
Unterricht und durch die zusätzlichen Förderangebote festzustellen.

Kuhn und Voges (in diesem Heft ) schlagen eine Verteilung der Mittel aus einem mög-
lichen Bund-Länder-Programm an Hand von Sozialindices der Schulen vor (vgl. zu 
einem Überblick über Sozialindices Groot-Wilken, Isaac & Schräpler, 2016). Leider 
liegen nicht in allen Bundesländern solche Sozialindices vor und sie werden in den 
Ländern höchst unterschiedlich berechnet, so dass es dringend erforderlich ist, sie für 
alle Schulen einheitlich zu bilden. Hier würde sich anbieten, bundesweit verfügbare 
Daten sowie einen einheitlichen und damit vergleichbaren methodischen Ansatz zu 
verwenden. Als theoretischer Bezugsrahmen könnte das Modell der Soziotope7 die-
nen (vgl. hierzu Bargel, Kuthe & Mundt, 1977, 1978; Kuthe, Bargel, Nagl & Reinhardt, 
1979; Fickermann, 1999).

7 Bei den bisherigen Untersuchungen mit Soziotopen wurden Volkszählungsdaten verwendet. 
Da diese aktuell nicht zur Verfügung stehen, bietet sich die Nutzung von Daten der statis-
tischen Ämter des Bundes und der Länder sowie von Daten der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) an. Neben gemeindebezogenen Auswertungen stellt die BA für ca. 250 Gemeinden 
bzw. Städte auch kleinräumige Auswertungen auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung 
zur Verfügung. Die Auswertungen umfassen
• die sozialversicherungspfl ichtig und geringfügig Beschäft igten,
• die Arbeitslosen,
• die Arbeitslosengeldempfänger nach dem SGB III und
• die Leistungsberechtigten und Bedarfsgemeinschaft en nach SGB II,

 zumeist unterteilt nach Geschlecht, Alter, Deutsche/Ausländer, (ggf. zuletzt) ausgeübtem Be-
ruf und höchstem Berufsabschluss.
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Zusammenfassend kann somit festgehalten werden: Ein mögliches Bund-Länder-
Programm ist zwingend auf vorhandene und zusätzlich zu erhebende Daten ange-
wiesen, wenn die Mittel gerecht verteilt sowie effi  zient und eff ektiv eingesetzt werden 
sollen. Und diese Daten müssen nicht nur als Individualdaten vorliegen, sondern sie 
müssen zusätzlich unter Wahrung des Datenschutzes für Monitoring-, Evaluations- 
und Forschungszwecke verknüpft  werden.

2.3 Etablierung eines vertrauenswürdigen Dritten für die Verknüpfung 
von schüler*innenbezogenen Individualdaten aus unterschiedlichen 
Quellen

Nach datenschutzrechtlichen Diskussionen über die Erhebung und Verarbeitung 
von Schüler*innenindividualdaten einigte sich die Hamburger Behörde für Schule 
und Berufsbildung mit dem Hamburgischen Datenschutzbeauft ragten 2012 auf die 
Vergabe eines Gutachtens an Herrn Prof. Roßnagel. Das Gutachten (vgl. Roßnagel, 
2013) bildete dann die Grundlage für die Einführung des §  98a in das Schulgesetz 
und die Einrichtung der Vertrauensstelle im Jahr 2016 (vgl. HmbSG, 2016).

Die Möglichkeiten der Verknüpfung von Daten wurde intensiv bei dem Evalua tions-
vorhaben EiBiSch (Evaluation inklusiver Bildung in Schulen) genutzt. Durch die 
Verknüpfung von Daten der Schulstatistik, von regelhaft  erhobenen Schul leistungs-
daten, von zusätzlich erhobenen Schulleistungsdaten von Schüle r*in nen am unteren 
Leistungsende, von erhobenen Daten zu den überfachlichen Kom petenzen und zu 
den „emotional-sozialen Schulerfahrungen“, von Ein schätzungen der Lehr kräft e, der 
Schulleitungen und der Eltern sowie verschiedener weiterer Kontextvariablen konn-
ten so die Eff ekte unterschiedlicher individueller und Struktur ebenen in Quer- und 
Längsschnitten bestimmt werden. Insbesondere konnten dabei die Schulklasse als das 
entscheidende System für die Wirkungen der päda gogischen Veränderungen identifi -
ziert werden (vgl. Fickermann & Doll, 2015; Schuck, Rauer & Prinz, 2019).

Die Nutzung von amtlichen Schuldaten zur Befüllung der Schüler*innen demo-
graphielisten durch die Vertrauensstelle für die Erhebungen in Hamburg zum 
Bildungstrend 2016 und 2018 wurden oben schon erwähnt.

Auch beim jüngsten Studienberechtigtenpanel des Deutschen Zentrums für Hoch-
schul- und Wissenschaft sforschung (DZHW) wurde die Möglichkeit einer Ver-
knüpfung der Erhebungsdaten mit vorhandenen Individualdaten der Hamburger 
Schüler*innen genutzt, um die schulischen und die gewünschten und realisierten 
nachschulischen Bildungswege der Schüler*innen in Abhängigkeit von individuellen 
sowie schulischen und regionalen Kontextmerkmalen analysieren zu können.
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Die bisherigen Erfahrungen zeigen ein deutlich ausgeweitetes Analysepotential durch 
verknüpft e Individualdaten aus unterschiedlichen Quellen sowohl für Monitoring- als 
auch für Forschungs- bzw. Evaluationszwecke.

3 Nutzung von vorhandenen Datenbeständen für vertieft e 
Analysen des Infektionsgeschehens

Regionale Analysen des Infektionsgeschehens

In den vergangenen Wochen ist in der Presse vermehrt über Auswertungen verschie-
dener Gebietskörperschaft en zur regionalen Verteilung des Infektionsgeschehens 
berichtet worden. Beispielhaft  sollen hier Berlin, Bremen und Köln genannt wer-
den. Ein Ergebnis der Auswertungen ist die Vermutung, dass von der ersten Welle 
des Infektionsgeschehens eher „reichere“ Stadtteile betroff en waren als „ärmere“. 
Zurückgeführt wird dies u. a. auch auf Infektionen durch Reiserückkehrer*innen aus 
dem Wintersport (vgl. hierzu z. B. Doblhammer, Reinke & Kreft , 2020). Die zweite 
(und dritte) Welle trifft   nun überproportional „ärmere“ Stadtteile. Als Grund hierfür 
werden u. a. der generell bestehende Zusammenhang von Einkommen (und Bildung) 
und Gesundheit, beengte Wohnverhältnisse, fehlende Möglichkeiten des Arbeitens im 
Homeoffi  ce aufgrund der ausgeübten Berufstätigkeit und die Notwenigkeit, öff entli-
che Verkehrsmittel nutzen zu müssen, angeführt.8

Um solchen möglichen Zusammenhängen nachgehen zu können, bietet es sich an, 
vorhandene kleinräumige Daten der amtlichen Statistik mit den Daten der Infi zierten 
zu verbinden. Hierzu notwendig wäre es, jeder bzw. jedem Infi zierten die Nummer 
des Statistischen Bezirks zuzuordnen, in dem sie bzw. er wohnt und darüber ihre 
bzw. seine Daten mit den vorhandenen Daten der Statistischen Bezirke zu verknüp-
fen. Selbstverständlich würden keine Individualdaten ausgewertet, sondern mit 
Aggregatdaten auf der Ebene der Statistischen Bezirke Clusteranalysen durchgeführt, 
um Gebiete mit ähnlichem Infektionsgeschehen zu identifi zieren.

Als Datenquellen stünden beispielsweise Daten der Bundesagentur für Arbeit (s. o.), 
Daten der (fortgeschriebenen) Gebäude- und Wohnungszählung 2011, Bevöl ke rungs-
daten, Angaben zur Siedlungsdichte u. ä. zur Verfügung.

8 Vorliegende Untersuchungen zur räumlichen Verteilung des Infektionsgeschehens und zu 
sozialen Einfl ussfaktoren in Deutschland (vgl. Doblhammer, Reinke & Kreft , 2020 mit Hin-
weisen auf nationale und internationale Befunde) verwenden wegen des leichteren Datenzu-
gangs als unterste Aggregationsstufe meist die Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte (vgl. 
z. B. Ehlert, 2020; Scarpone, Brinkmann, Große, Sonnenwald, Fuchs & Walker, 2020; Steiger, 
Mußgnug, & Kroll, 2020; sowie Wahrendorf, Rupprecht, Dortmann, Schneider & Dragano, 
2021). Die zum Teil erheblichen Disparitäten innerhalb von Kreisen bzw. kreisfreien Städten 
bleiben damit unberücksichtigt.
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Sofern die Gesundheitsämter nicht in der Lage sind, die von ihnen erfassten Daten zu 
den Infi zierten – zumeist Nachname, Vorname, Geschlecht, Alter, Wohnanschrift  – 
über die Wohnanschrift  dem jeweiligen Statistischen Bezirk zuzuordnen, könnte die-
se Aufgabe von einer bzw. einem vertrauenswürdigen Dritten übernommen werden. 
Sie bzw. er bekäme beispielsweise die Angaben zu den Infi zierten – selbstverständ-
lich ohne Nach- und Vornamen – übermittelt und würde diesen die Kennziff er des 
Statistischen Bezirkes mit Hilfe eines Straßenrasters der Gemeinde zuordnen. Über 
die Kennziff er könnten dann von ihr bzw. ihm oder von einer zentralen Stelle der 
Gemeinde bzw. der Stadt, des Kreises, des Landes oder des Bundes ausgewählte klein-
räumige Daten zugespielt und anschließend von einer dafür geeigneten Einrichtung – 
z. B. einer Forschungseinrichtung – ausgewertet werden.

Der Wert solcher Auswertungen zur Identifi zierung regionaler Cluster dürft e durch 
die fehlende Berücksichtigung von z. B. Beamten, Selbstständigen oder Nicht-
berufstätigen nicht wesentlich beeinträchtigt sein. Hilfsweise könnte die Quote der 
sozial versicherungspfl ichtig Beschäft igten als zusätzliche Variable bei den Cluster-
analysen mitberücksichtigt werden.

Eine genauere Kenntnis des kleinräumigen Infektionsgeschehens würde es beispiels-
weise auch ermöglichen, genauer der Frage nachzugehen, ob Schulen mit einem grö-
ßeren Anteil infi zierter Schüler*innen durch einen Einzugsbereich mit einem insge-
samt stärkeren Infektionsgeschehen gekennzeichnet sind. Wenn dem so wäre, würde 
dies darauf hindeuten, dass nicht primär Schulen als Infektionstreiber anzusehen 
sind, sondern Infektionen eher von außen in die Schulen hineingetragen würden.

Berufsgruppenspezifi sche Analysen des Infektionsgeschehens

Über berufsgruppenspezifi sche Risiken einer Infektion ist wenig bekannt. Die Presse 
berichtet hin und wieder von Infektionsclustern in Großbetrieben der Fleisch-
industrie oder auch in Logistikzentren. Zudem wird die Infektionsgefahr von Lehr-
kräft en oder Erzieher*innen immer wieder breit öff entlich diskutiert.

Wenn die Erfassung des ausgeübten Berufes der bzw. des Infi zierten durch die Ge-
sund heitsämter aus Datenschutz- oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, könn-
te eine Verknüpfung der Basisdaten von Infi zierten mit dem Datenbestand der 
Bundes agentur für Arbeit (BA) beispielsweise zu den sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäft igten oder zu sonstigen von der BA erfassten Personengruppen eine Lösung 
sein.9 Aus Datenschutzgründen müsste auch hier ein vertrauenswürdiger Dritter ein-
geschaltet werden.

9 Aussagen zur Infektion verbeamteter Lehrkräft e ließen sich auf diese Weise nicht treff en. Zu 
prüfen wäre, ob hierfür ergänzend auch Daten der Landesbesoldungsämter genutzt werden 
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In der Meldung der sozialversicherungspfl ichtig Beschäft igten der Arbeitgeber*innen, 
die die BA über die Krankenkassen erhält, ist u. a. auch der aktuell ausgeübte Beruf 
in codierter Form enthalten. Eine Verknüpfung mit den Daten der Infi zierten könn-
te über personenbezogene Merkmale (Nachname, Vorname, Alter, aktueller Wohnort) 
erfolgen. Da Eingabefehler der Gesundheitsämter zu den Angaben der Infi zierten 
oder fehlerhaft e Angaben der Infi zierten selbst nicht ausgeschlossen werden können, 
könnten für eine Verknüpfung geeignete Techniken (Algorithmen) eingesetzt werden 
(vgl. hierzu z. B. Christen, Ranbaduge & Schnell, 2020; Klumpe, Schröder & Zwick, 
2020; Schnell, 2019, 2020). Nach der Verknüpfung durch eine vertrauenswürdige 
Dritte bzw. einen vertrauenswürdigen Dritten könnte der um die personenbezogenen 
Angaben bereinigte Datensatz von ihr bzw. ihm einer dafür geeigneten Einrichtung 
– z. B. einer Forschungseinrichtung – für berufsspezifi sche Auswertungen zur Ver-
fügung gestellt werden.

Branchenspezifi sche Analysen des Infektionsgeschehens

Das Verfahren für branchenspezifi sche Auswertungen könnte im Grundsatz dem 
für berufsspezifi sche Auswertungen entsprechen, da in den Meldungen der Arbeit-
geber*innen für ihre sozialversicherungspfl ichtig Beschäft igten jeweils auch die 
Betriebsnummer enthalten ist. Mit deren Hilfe lassen sich jeder Meldung die 
Beschäft igungsanschrift  und der Wirtschaft szweig zuordnen und auf diese Weise wer-
den dann auch Auswertungen nach z. B. Wirtschaft szweigen und Regionen möglich.

4 Zusammenfassung

Den skizierten Datenerfordernissen für das geplante Bund-Länder-Programm und 
den drei im dritten Abschnitt behandelten Beispielen ist die Nutzung von überwie-
gend vorhandenen (Individual-)Daten aus unterschiedlichen Quellen für vertief-
te Auswertungen als Grundlage für zielgerichtete politische Entscheidungen und 
deren Evaluation gemein. Eine Nutzung von verknüpft en (Individual-)Daten aus un-
terschiedlichen Quellen ist datenschutzrechtlich nur mit Hilfe von vertrauenswür-
digen Dritten möglich. Die Hamburger Vertrauensstelle nach §  98a  HmbSG könnte 
hierfür eine Art Blaupause sein.10 Zusätzlich erforderlich sind jedoch auch politi-
sche Entscheidungen, vorhandene (Individual-)Daten, wie z. B. Daten der sozialversi-

könnten. Erzieher*innen sind überwiegend Angestellte und damit sozialversicherungspfl ich-
tig.

10 Nachdem der Autor dieses Diskussionsbeitrages seine Überlegungen zu einem dezent-
ral organisierten Bildungsregister sowohl in dem Workshop des BMBF (vgl. BMBF, 2018 
und Fickermann, 2018a) als auch in der Kommission für Statistik der KMK vorgestellt hat 
(Fickermann, 2018b) bereitet er zur Zeit hierzu ein ausführliches Diskussionspapier vor, das 
die aktuelle Diskussion über die Einführung eines nationalen Bildungsregisters aufgreift  und 
das in Kürze erscheinen wird.
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cherungspfl ichtig Beschäft igten, für Verknüpfungen und dadurch möglich werdende 
vertieft e Auswertungen zum Infektionsgeschehen (Identifi kation von kleinräumigen 
Infektionsclustern, berufsgruppen- und branchenspezifi sche Auswertungen) und 
für das geplante Bund-Länder-Programm zur Verfügung zu stellen. Die Kultus-
minister*innen sind zudem gefordert, Leistungs- und Kompetenztests als Grundlage 
für individuelle Förderungen und formative Assessments zur Überprüfung von Lern-
fort schritten und Kompetenzentwicklungen im Unterricht und durch zusätzliche För-
de rungen einzuführen.
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